
drs BcM , m !>M ml ihn» Waffc «, zur BaMmg dcs
MM -C -mmmW «»s dc« Gmmndcplch zu Ma . Dic Bor
l»d»m mschichl»«s Gr «nd dcs wm Wcn RcMaMuWffc

^ ^ ^ > . e. ^ ^ . . . ^ ^ ^ ^

gegenwärtigen drohenden Vcrhültniffen jeder waffenfähige Mm
in seinem Bezirke der Voltswchr cingcreiht werden muß.

Laut Ddercommando-Bcsehl von heute hat gegen alle Wider

sonstigen mit aller Strenge und zwar durch augendliekliche Ver¬
haftung vorgcgangen zu werden.

Wim, dm 14 . Oktober 1848.
Vom Bczirks -Commando.
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